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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende 

Änderungsanträge zu berücksichtigen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Es ist erforderlich, die Ausnahme 

für Kleinkrafträder (Klassen L1e und 

L2e) vom OBD-II-System zu klären und 

diese Ausnahme auf vierrädrige 

Leichtfahrzeuge (Klasse L6e) sowie auf 

die Unterklassen der Enduro- (L3e-AxE) 

und Trial-Krafträder (L3e-AxT) 

auszudehnen. 

entfällt 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Da Kleinkrafträder der 

Fahrzeugklassen L1e und L2e bereits von 

den Vorschriften der Stufe II des OBD-

Systems ausgenommen sind, sollten die 

Fahrzeuge der Klasse L6e, die basierend 

auf Spezifikationen für Kleinkrafträder 

konstruiert und gebaut und in eher 

geringen Mengen hergestellt werden, 

ebenfalls von dieser Anforderung 

ausgenommen werden. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(5) Enduro- und Trial-Krafträder 

haben eine kurze Lebensdauer und sind 

schweren Gelände-Quads (L7e-B), die 

von der Anforderung der OBD-Stufe II 

ausgenommen sind, nach Art und 

Verwendung sehr ähnlich. Diese 

Ausnahme sollte daher auf Enduro- und 

Trial-Krafträder ausgedehnt werden. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die zur Erfüllung der Euro-5-

Grenzwerte erforderliche Technologie ist 

bereits verfügbar, aber die Kommission 

kam in ihrem Bericht an das Europäische 

Parlament und den Rat auf der Grundlage 

der nach Artikel 23 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

hinsichtlich der Emissionsstufe Euro 5 

durchgeführten umfassenden 

Umweltverträglichkeitsstudie zu dem 

Schluss, dass die Anwendung der Euro-5-

Emissionsgrenzwerte auf bestimmte 

Fahrzeuge der Klasse L (L6e-B, L2e-U, 

L3e-AxT und L3e-AxE) von 2020 auf 

2022 verschoben werden muss, um das im 

Vergleich zum Basisszenario vorteilhafte 

Kosten-Nutzen-Verhältnis zu verbessern. 

Darüber hinaus brauchen die Hersteller 

dieser Fahrzeuge, bei denen es sich 

hauptsächlich um KMU handelt, mehr 

Vorlaufzeit, um sicherzustellen, dass der 

Übergang zu emissionsfreien 

Antriebssträngen, z. B. elektrischen, 

kosteneffizient erreicht werden kann. 

(7) Die zur Erfüllung der Euro-5-

Grenzwerte erforderliche Technologie ist 

bereits verfügbar, aber die Kommission 

kam in ihrem Bericht an das Europäische 

Parlament und den Rat auf der Grundlage 

der nach Artikel 23 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

hinsichtlich der Emissionsstufe Euro 5 

durchgeführten umfassenden 

Umweltverträglichkeitsstudie zu dem 

Schluss, dass die Anwendung der Euro-5-

Emissionsgrenzwerte auf bestimmte 

Fahrzeuge der Klasse L (L6e-B, L2e-U, 

L3e-AxT und L3e-AxE) von 2020 auf 

2022 verschoben werden muss, um das im 

Vergleich zum Basisszenario vorteilhafte 

Kosten-Nutzen-Verhältnis zu verbessern. 

Darüber hinaus brauchen die Hersteller 

dieser Fahrzeuge, bei denen es sich 

hauptsächlich um KMU handelt, mehr 

Vorlaufzeit, um sicherzustellen, dass der 

Übergang zu emissionsfreien 

Antriebssträngen, z. B. elektrischen, 

kosteneffizient erreicht werden kann. Es 

wird jedoch anerkannt, dass sich ein 

frühzeitiger Übergang zur emissionsfreien 

Technologie, soweit ein solcher möglich 

ist, positiv auf die allgemeinen 

Umweltziele der Union auswirken wird. 
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Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 168/2013 

Artikel 21 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Beginnend mit den 

Anwendungsterminen nach Anhang IV 

sind Fahrzeuge der Klasse L, außer solchen 

der Klassen L1e, L2e und L6e, mit einem 

OBD-System auszustatten, das den 

funktionsbezogenen Anforderungen und 

den Testverfahren, die in den nach 

Absatz 8 erlassenen delegierten 

Rechtsakten festgelegt sind, entspricht. 

1. Beginnend mit den 

Anwendungsterminen nach Anhang IV 

sind Fahrzeuge der Klasse L, außer solchen 

der Klassen L1e, L2e und L6e, mit einem 

OBD-System auszustatten, das den 

funktionsbezogenen Anforderungen und 

den Testverfahren, die in den nach 

Absatz 8 erlassenen delegierten 

Rechtsakten festgelegt sind, entspricht. Die 

Hersteller müssen das OBD-System so 

konzipieren und installieren, dass 

unbefugte Eingriffe oder gezielte 

Manipulationen durch 

Wirtschaftsteilnehmer, Benutzer oder 

andere Beteiligte nicht möglich sind. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 168/2013 

Artikel 21 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die vom OBD-System erfassten 

Emissionen dürfen nicht systematisch 

vom getesteten Emissionsverhalten der 

Fahrzeuge der Klasse L abweichen, wenn 

diese unter Bedingungen eingesetzt 

werden, die im Normalbetrieb und bei 

regulärem Einsatz vernünftigerweise 

erwartet werden können. 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang – Absatz 1 – Buchstabe a 

Verordnung (EU) Nr. 168/2013 
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Anhang IV – Nummern 1.1.2.1., 1.1.2.2. und 1.1.2.3 

 

Vorschlag der Kommission 

„1.1.2.1. Euro 4: 

Anhang 

VI 

Teil A1 

L1e, L2e, 

L6e 
1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020; 

für L2e-U 

und L6e-

B: 
31.12.2022 

1.1.2.2. Euro 4: 

Anhang 

VI 

Teil A1 

L3e, L4e, 

L5e, L7e 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020; 

für L3e-

AxE und 

L3e-AxT: 

31.12.2022 

1.1.2.3. Euro 5: 

Anhang 

VI 

Teil A2 

L1e - L7e 1.1.2020; 

für L2e-

U, L3e-

AxE, 

L3e-AxT 

und L6e-

B: 

1.1.2022 

1.1.2021

; für 

L2e-U, 

L3e-

AxE, 

L3e-

AxT 

und 

L6e-B: 

1.1.2023 

“; 

 

Geänderter Text 

„1.1.2.1. Euro 4: 

Anhang 

VI 

Teil A1 

L1e, L2e, 

L6e 

1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 

1.1.2.2. Euro 4: 

Anhang 

VI 

Teil A1 

L3e, L4e, 

L5e, L7e 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.1.2.3. Euro 5: 

Anhang 

VI 

Teil A2 

L1e - L7e 1.1.2020 1.1.2021;  
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